
 
 

Arbeitnehmer/-innen oder arbeitslose Personen 
unter 40 mit abgeschlossener Berufsausbildung 

  

Unter 40-jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder arbeitslose Personen mit 

abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. Lehre, Fachschule, Schulen mit Matura etc.) erhalten eine 

Förderung im Ausmaß von 50 Prozent (bis zu festgesetzten Förderungshöchstbeträgen) der 

persönlich getragenen Kurskosten. 

Personen mit einem höheren Bildungsabschluss als der Matura (z.B. Universitätsabsolvent/-innen) 

werden nur dann gefördert, wenn sie in Elternkarenz sind, Kinderbetreuungsgeld/Karenzgeld 

beziehen oder Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger sind. 

 

Förderungshöhe für Kurse ohne Abschlussprüfung (Allgemeines Bildungskonto):  

Sie erhalten eine 50prozentige Förderung ς ƘǀŎƘǎǘŜƴǎ ŀōŜǊ ϵ уолΣ--. 

Im Rahmen des Allgemeinen Bildungskontos werden Bildungsmaßnahmen der berufsorientierten 

Aus- und Weiterbildung gefördert (z.B. Sprachkurse, EDV-Kurse, diverse Fachkurse etc.). Hobbykurse 

und Kurse zur Erlangung der Führerscheine der Klasse A und B werden nicht gefördert. 

 

Förderungshöhe für Kurse mit Abschlussprüfung (Spezielles Bildungskonto): 

Sie erhalten eine 50prozentige Förderung ς ƘǀŎƘǎǘŜƴǎ ŀōŜǊ ϵ мΦсслΣ--. 

Im Rahmen des Speziellen Bildungskontos werden Bildungsmaßnahmen gefördert, die mit einem 

Zeugnis abschließen (Berufsreife- und Studienberechtigungsprüfung, Werkmeister/-innenschule, 

Fachakademien usw.) oder der Vorbereitung auf eine spezielle Berufsausbildungsprüfung (Meister/-

innen-, Bilanzbuchhalter/-innenprüfung etc.) dienen. 

Zusätzlich zur Kurskostenförderung ist im Rahmen des Speziellen Bildungskontos auch eine 

Förderung von Unterkunftskosten im Ausmaß von 50 Prozent der vom Förderungswerber/von der 

CǀǊŘŜǊǳƴƎǎǿŜǊōŜǊƛƴ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘ ƎŜǘǊŀƎŜƴŜƴ !ǳǎƎŀōŜƴ ōƛǎ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ IǀŎƘǎǘōŜƛǘǊŀƎ Ǿƻƴ ϵ оΦтслΣ-- 

möglich. Prüfungsgebühren und Fahrtkosten sind nicht förderbar. 


